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Verordnung 

 

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Moosburg vom 16.09.2024, Zahl A-2024-1306-00022, 

mit der Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen auf die Dauer der Durchführung von 

Arbeiten auf den Straßen verfügt werden. 

Gemäß §§ 43, 94 d Abs. 16 und 90 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, 

zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 52/2024 wird verordnet: 

§1 

Für die Grabungsarbeiten beim Gemeindeamt am Gstk. 874, KG 72145, Querung und 

entlang Schützenweg Gstk. 836/3, KG 72145 im Grünstreifen, bis zur Querung 

Gaisrückenstraße Gstk. 836/3, KG 72145, sowie Grabungen im Gehweg Gaisrückenstraße 

bis Ende Gstk. 1, KG 72145, rückseitiger Kirchengrund, von Mittwoch, den 18. September 

2024, bis einschl. Freitag, den 18. Oktober 2024, sind nachfolgende Auflagen zu erfüllen.  

 

§2 

Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen, haben 

vor dem Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten („Wartepflicht bei Gegenverkehr“ 

gemäß § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960). 

 

 

§3 

Diese Verordnung tritt gemäß § 44 StVO mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in und mit deren 

Entfernung außer Kraft. 

 

Für den Bürgermeister  

 

 

 

Mag. Liane Oswald 

Infrastruktur 

Angeschlagen am: 17.09.2024 

Abgenommen am:  

Lageplan  


